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Kombi-Darlehen Mittelstand 
   

Merkblatt (Stand: 01.07.2024) Quelle: www.l-bank.de/kdm 

Das Land Baden-Württemberg will den Klimaschutz und eine nachhaltige Bauweise im Bereich der Gebäude weiter voran-

bringen. Der Einsatz erneuerbarer Energien und nachhaltige Baustoffe stärken nicht nur den Klimaschutz, sondern verbes-

sern auch die Arbeitsbedingungen in den Unternehmen und schaffen Arbeitsplätze in der Bauwirtschaft. Im Interesse einer 

nachhaltigen Wirtschaftsweise und aus Gründen des Umwelt- und Klimaschutzes fördert daher das Land alle Neubau- und 

Sanierungsvorhaben von effizienten Nichtwohngebäuden und von Immobilien, die für sozialwirtschaftliche Zwecke genutzt 

werden in Baden-Württemberg. 

Kleine und mittlere Unternehmen können mit dem Kombi-Darlehen Mittelstand mit Klimaprämie Zuschüsse oder Darlehen 

aus der „Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)“ oder dem Bundesprogramm „Klimafreundlicher Neubau (KFN)“ 

(nachfolgend zusammen: „Bundesförderung“) aufstocken. Für besonders energieeffiziente oder nachhaltige Vorhaben 

erhalten die Unternehmen neben attraktiven Zinsen zusätzlich eine Förderung (Klimaprämie), die als Tilgungszuschuss für 

das Kombi-Darlehen Mittelstand gutgeschrieben wird. Eine besondere Förderung erhalten hierbei ambitionierte Sanierungs-

vorhaben. Auch für größere mittelständische Unternehmen, die sich mehrheitlich im Privatbesitz befinden, bietet das Kombi-

Darlehen Mittelstand die ideale Ergänzung zu Zuschüssen oder Darlehen aus der Bundesförderung. Diese Unternehmen 

erhalten eine attraktive Ergänzungsfinanzierung (ohne Tilgungszuschuss). 

Auch gemeinnützige Organisationen können gefördert werden.

Die L-Bank bietet das Kombi-Darlehen Mittelstand (KDM) in drei Programmvarianten an: 

„KDM junge KMU“ für kleine und mittlere Unternehmen, die seit weniger als 5 Jahren am Markt aktiv sind 

„KDM etablierte KMU“ für kleine und mittlere Unternehmen, die seit mehr als 5 Jahren am Markt aktiv sind 

„KDM Flex“ für größere mittelständische Unternehmen, für KMU oder Unternehmen der Sozialwirtschaft für die die 

beiden anderen Varianten nicht geeignet sind 

Die L-Bank bietet das Kombi-Darlehen Mittelstand in Zusammenarbeit mit der KfW Bankengruppe an. Die Mittel für die 

Kombi-Darlehen Mittelstand stammen aus dem ERP-Förderkredit KMU beziehungsweise in der Flex-Variante aus einem 

programmungebundenen Globaldarlehen der KfW. Durch den Tilgungszuschuss (Klimaprämie) verbessert die L-Bank zu-

sammen mit dem Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg die ohnehin günstigen Sollzin-

sen des ERP-Förderkredits KMU zusätzlich. Außerdem verzichtet die L-Bank ein ganzes Jahr auf Bereitstellungszinsen. 

Das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg stellt Mittel für den Tilgungszuschuss 

(Klimaprämie) zur Verfügung. Finanziert aus Landesmitteln, die der Landtag Baden-Württemberg beschlossen hat.
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1. Was wird gefördert?

1.1 Förderfähige Vorhaben

Mit dem Kombi-Darlehen Mittelstand lassen sich 

Investitionen in effiziente Gebäude finanzieren. Das 

Vorhaben muss gleichzeitig in einem der folgenden 

Bundesprogramme gefördert werden:

F
 Bundesförderung für effiziente Gebäude – Nicht-

wohngebäude (BEG-NWG)

F
 Bundesförderung für effiziente Gebäude – Einzel-

maßnahmen (BEG-EM-NWG)

F
 Klimafreundlicher Neubau (KFN – NWG)

Dabei kann die BEG-Förderung als Kredit (BEG-NWG) 

oder als direkter Zuschuss (BEG-EM-NWG) gewährt 

werden.

Bei Investitionen von Unternehmen der Sozialwirt-

schaft berechtigt auch eine Förderung in folgenden 

Bundesprogrammen zur Antragstellung:

F
 Bundesförderung für effiziente Gebäude – Wohn-

gebäude (BEG-WG)

F
 Bundesförderung für effiziente Gebäude – Einzel-

maßnahmen (BEG-EM-WG)

F
 Klimafreundlicher Neubau (KFN – WG)

Auch eine bewilligte BEG-Förderung für Neubau-

vorhaben zum Effizienzgebäude 55 und 40 berechtigt 

zur Antragstellung. Bei Neubauvorhaben zum Effi-

zienzgebäude 40, 40 EE und 40 NH sind darüber 

hinaus auch eine Bestätigung zum Antrag (BzA) oder 

vergleichbare Unterlagen eines Energieeffizienz-

experten ausreichend. Die Bundesförderung muss in 

diesen Fällen also nicht bewilligt sein. Dies gilt analog 

für die BEG-Förderung für Wohngebäude.
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In der Programmvariante „KDM Flex“ ist eine 

Förderung auch möglich, wenn anstatt der Bundes-

förderung eine Förderung der Investition im 

Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum in den 

Förderschwerpunkten Arbeiten oder Grundversorgung 

nachgewiesen wird.

Gefördert werden folgende Investitionen:

F
 Errichtung (Neubau) oder Ersterwerb

F
 Umfassende Sanierung von bestehenden Gebäu-

den oder Ersterwerb von sanierten Gebäuden

F
 Einzelmaßnahmen zur energetischen Sanierung 

von bestehenden Gebäuden 

F
 Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle

F
 Einbau von Anlagentechnik (außer Heizung) 

F
 Einbau von Anlagen zur Wärmeerzeugung (Hei-

zungstechnik)

F
 Heizungsoptimierung

F
 Energetische Erstberatung (bei Vorhaben der 

Sozialwirtschaft) 

Gefördert werden auch Investitionen von Anbietern 

von Energieleistungsverträgen (Contracting). 

Der Investitionsort muss in Baden-Württemberg 

liegen. 

Das Vorhaben muss die in Deutschland geltenden 

umwelt- und sozialrechtlichen Anforderungen und 

Standards erfüllen. 

1.2 Förderfähige Kosten

Finanziert werden alle Kosten, die auch im Rahmen 

der vorausgesetzten Bundesförderung nach den 

einschlägigen Programmbestimmungen, einschließlich 

Informationsblättern und technischen FAQs des 

Bundes, als förderfähig anerkannt werden. Dazu 

gehören auch die Kosten für die energetische 

Fachplanung und Baubegleitung und gegebenenfalls 

für die Nachhaltigkeitszertifizierung. 

Weiter können auch zusätzliche Kosten des 

Vorhabens, die nicht energetisch bedingt sind, mit 

dem Kombi-Darlehen Mittelstand finanziert werden. 

Erhält ein Vorhaben in der Programmvariante „KDM-

Flex“ keine Bundesförderung, sondern eine Förderung 

im Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR), 

können alle Kosten im direkten Zusammenhang mit 

den Gebäudeinvestitionen gefördert werden. 

Mehrwertsteuerbeträge können nur mitfinanziert 

werden, wenn der oder die Antragstellende nicht 

vorsteuerabzugsberechtigt ist. 

Stromerzeugungsanlagen, die nach dem Erneuerbare-

Energien-Gesetz, dem Kraft-Wärme-Kopplungs-

gesetz oder mit einer vergleichbaren staatlichen 

Förderung (zum Beispiel in Gestalt einer Einspeise-

Vergütung) gefördert werden, können nur mit einem 

Darlehen zu beihilfefreien Konditionen (siehe Ziffer 6) 

finanziert werden.

1.3 Förderausschlüsse

Nicht gefördert werden:

F
 Sanierung und Errichtung von Wohngebäuden so-

wie Heizungsanlagen, sofern die erzeugte Energie 

in Wohngebäuden genutzt wird (ausgenommen sind 

Investitionen in der Sozialwirtschaft)

F
 Finanzierung von Betriebsmitteln und Warenlager

F
 Leasing und Mietkauf

F
 Umschuldungen und Nachfinanzierungen von 

bereits begonnenen beziehungsweise abgeschlos-

senen Vorhaben

F
 Sanierungsfälle

F
 Treuhandkonstruktionen

F
 Stille Beteiligungen

F
 Entgeltliche und sonstige Vermögensübertragungen 

(zum Beispiel käuflicher Erwerb)
F

 zwischen verbundenen Unternehmen im Sinne 

des § 15 AktG beziehungsweise die Übernahme 

des geförderten Unternehmens in einen solchen 

Unternehmensverbund

F
 zwischen Unternehmen und deren Gesellschaf-

tern

F
 im Rahmen beziehungsweise infolge von Be-

triebsaufspaltungen 

F
 zwischen Ehegatten beziehungsweise Lebens-

partnern

F
 sowie der Erwerb eigener Anteile

und die Umgehungen der vorgenannten Tatbestän-

de (zum Beispiel durch Treuhandgeschäfte)

F
 Räume zur Glaubensausübung

F
 Investitionen von politischen Parteien

F
 Vorhaben in Bereichen, die als Ausschlüsse in 

Ziffer I der „Ausschlussliste der KfW Banken-

gruppe“ aufgeführt sind. Diese Liste finden Sie 

unter  www.l-bank.de/kdm

Es können weitere beihilferechtliche Einschränkungen 

gelten (siehe Ziffer 6).

2. Wer wird gefördert?

Antragsberechtigt sind die Träger der Investitions-

maßnahmen, sofern die Investitionen mit der Bundes-

förderung oder in der Programmvariante „KDM Flex“ 

mit einem ELR-Zuschuss der Förderschwerpunkte 

Arbeiten und Grundversorgung gefördert werden. 

Anträge stellen können

F
 juristische Personen (zum Beispiel Kapitalgesell-

schaft, Verein, eingetragene Genossenschaft, 

Europäische Gesellschaft)

F
 rechtsfähige Personengesellschaften (Gesellschaft 

bürgerlichen Rechts, OHG, KG, Partnerschafts-

gesellschaft)

F
 Stiftungen

F
 natürliche Personen (zum Beispiel Gründer, Ge-

sellschafterin)
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Gefördert werden auch die gemeinnützigen Organi-

sationen in diesen Rechtsformen (zum Beispiel Träger 

der freien Wohlfahrtspflege, Religionsgemeinschaften 

des öffentlichen Rechts, Vereine, Stiftungen, 

Verbände).

1 Soweit aus dem Zusammenhang nichts anderes hervorgeht, steht ein Begriff wie „Antragsteller“, „Auftraggeber“ oder „Ansprechpartner“ jeweils für Singular und Plural und 
wird geschlechtsneutral verwendet und schließt jegliche Geschlechtsform ein. 

Programmvarianten „KDM junge KMU“ und „KDM 

etablierte KMU“

Die Antragstellenden müssen in Ausübung oder zur 

Aufnahme einer gewerblichen oder selbständigen frei-

beruflichen Tätigkeit handeln. Auch gemeinnützige 

Einrichtungen mit einem wirtschaftlichen Betriebsteil, 

der körperschaftssteuerpflichtig ist, sind antrags-

berechtigt. 

Gefördert werden nur kleine und mittlere Unternehmen 

(KMU) im Sinne der KMU-Definition der EU-Kommis-

sion gemäß Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 

651/2014 (Allgemeine Gruppenfreistellungsverord-

nung (AGVO)). Sie müssen unter anderem folgende 

zwei Kriterien erfüllen (so genanntes KMU-Kriterium):

F
 Sie beschäftigen weniger als 250 Personen und

F
 Sie haben entweder einen Jahresumsatz von 

höchstens 50 Millionen Euro oder eine Jahres-

bilanzsumme von höchstens 43 Millionen Euro

Bei der Berechnung der Schwellenwerte für Beschäf-

tigte und Umsatz beziehungsweise Bilanzsumme sind 

eventuelle Verflechtungen mit anderen Unternehmen 

(Beteiligungen ab 25 %) zu berücksichtigen.

Das Merkblatt „Allgemeine Erläuterungen zur 

Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen 

und mittleren Unternehmen“ (so genanntes KMU-

Infoblatt) enthält, insbesondere zu Verflechtungen, 

detaillierte Informationen. Sie erhalten es im Internet 

unter www.l-bank.de/kmu.

Natürliche Personen sind in den Programmvarianten 

„KDM junge KMU“ und „KDM etablierte KMU“ nur 

unter folgenden Voraussetzungen antragsberechtigt:

F
 Sie sind fachlich und kaufmännisch qualifiziert für 

die unternehmerische Tätigkeit.

F
 Sie haben einen hinreichenden unternehmerischen 

Einfluss im Unternehmen, sind zur Geschäfts-

führung und Vertretung des Unternehmens befugt 

und sind auch aktiv in der Unternehmensführung 

tätig. Sofern das Unternehmen im Handelsregister 

geführt wird, muss die Geschäftsführungs- und 

Vertretungsbefugnis im Handelsregister eingetra-

gen sein.

F
 Falls sie Immobilien oder Mobilien erwerben und 

diese vermieten oder verpachten, erfolgt dies im 

Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit. Das heißt, 

die Mieteinnahmen müssen Einkünfte aus Gewer-

bebetrieb nach § 15 EStG oder aus selbständiger 

Tätigkeit nach § 18 EStG darstellen.

Programmvariante KDM-Flex

Gefördert werden alle Antragstellenden, die auch in 

den KMU-Varianten antragsberechtigt sind. 

Außerdem werden gefördert:

F
 Größere mittelständische Unternehmen (GU), die 

sich mehrheitlich im Privatbesitz befinden (das sind 

auch private Träger von sozialen Einrichtungen)

F
 Gemeinnützige Organisationen unabhängig von der 

Trägerschaft

F
 Natürliche Personen, die die Einnahmen aus der 

Vermietung der geförderten Immobilie als Einkünfte 

aus Vermietung und Verpachtung versteuern

Förderausschlüsse

Von der Förderung ausgeschlossen sind Unternehmen 

in Schwierigkeiten gemäß Definition der Allgemeinen 

Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) (siehe Ziffer 

6.1.4). 

Nicht antragsberechtigt sind Kreditinstitute, Versiche-

rungen und vergleichbare Finanzinstitutionen. Unter-

nehmen, an denen diese Institutionen mittelbar oder 

unmittelbar beteiligt sind, sind jedoch grundsätzlich 

antragsberechtigt. Hiervon ausgenommen sind Betei-

ligungen des unmittelbar refinanzierten Instituts, das 

Vertragspartner der L-Bank ist. Für dessen mittelbare 

oder unmittelbare Beteiligungen am geförderten 

Unternehmen gilt über die gesamte Darlehenslaufzeit 

eine Obergrenze von 25 %. 

Von der Förderung ausgeschlossen sind Unterneh-

men, die sich nicht zur freiheitlich demokratischen 

Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland 

bekennen und keine den Zielen des Grundgesetzes 

förderliche Arbeit gewährleisten. 

Es können weitere beihilferechtliche Einschränkungen 

gelten (siehe Ziffer 6).

3. Wie wird gefördert?

3.1 Art der Finanzierung

Die L-Bank vergibt zinsverbilligte Darlehen an die 

Hausbanken, die diese an die Unternehmen weiter-

leiten. 

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) erhalten in 

der Regel eine höhere Zinsverbilligung als größere 

Unternehmen. Ist ein KMU weniger als 5 Jahre am 

Markt aktiv, wird diese Zinsverbilligung noch weiter 

aufgestockt.

Antragstellende, die das KMU-Kriterium erfüllen, 

erhalten für bestimmte Vorhaben zusätzlich einen Til-

gungszuschuss (Klimaprämie) aus Mitteln des 

Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft 

Baden-Württemberg und der L-Bank. Berechnungs-

grundlage für den Tilgungszuschuss (Klimaprämie) 
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sind die Kosten, die für die Bundesförderung als 

förderfähig nachgewiesen sind und von der L-Bank für 

die Klimaprämie anerkannt werden. Die L-Bank 

erkennt die geplanten förderfähigen Kosten an, die ein 

Energieeffizienzexperte für die Bundesförderung (BEG, 

KFN) für das Vorhaben bestätigt hat. Die Kosten 

gehen bis zu der Höchstgrenze pro Quadratmeter 

Netto-Grundfläche / Netto-Raumfläche oder pro 

Wohneinheit (siehe Konditionenübersicht Wirtschafts-

förderung) in die Berechnung ein. Außerdem können 

maximal Kosten in Höhe des Kombi-Darlehens 

Mittelstand berücksichtigt werden. 

In der Regel gewährt die L-Bank die Klimaprämie nur, 

wenn die Bundesförderung für das Vorhaben tatsäch-

lich bewilligt wird. Bei Neubauvorhaben zum EG 40, 

EG 40 EE oder EG 40 NH reicht aber auch ein ent-

sprechender Nachweis eines Energieeffizienzexperten, 

wenn die BEG-Förderung nicht mehr bewilligt wurde.

Je nach Verfügbarkeit von Fördermitteln kann die 

Höhe des Tilgungszuschusses angepasst werden. Für 

welche Vorhaben die L-Bank einen Tilgungszuschuss 

gewährt und wie hoch dieser ist, ist in der jeweils 

aktuellen Konditionenübersicht unter www.l-bank.de/

konditionen ausgewiesen (siehe Ziffer 3.5.5).

3.2 Umfang der Finanzierung

Finanzierungsanteil: 

Bis zu 100 % der förderfähigen Kosten unter 

Berücksichtigung der Bundesförderung 

Minimaler Bruttodarlehensbetrag:  

In der Regel 10.000 Euro 

Maximaler Bruttodarlehensbetrag:  

In der Regel 5 Millionen Euro 

Die Höchstgrenzen für die Kumulierung von Förder-

mitteln der Bundesförderung sind zu beachten.
F

 
F

 
F

 

3.3 Laufzeitvarianten

F
 5 Jahre mit 0 oder 1 tilgungsfreien Jahr und Soll-

zinsbindung für 5 Jahre

F
 8 Jahre mit 0, 1 oder 2 tilgungsfreien Jahren und 

Sollzinsbindung für 8 Jahre

F
 10 Jahre mit 0, 1 oder 2 tilgungsfreien Jahren und 

Sollzinsbindung für 10 Jahre

F
 15 Jahre mit 0, 1, 2 oder 3 tilgungsfreien Jahren 

und Sollzinsbindung für die ersten 10 Jahre

F
 20 Jahre mit 0, 1, 2 oder 3 tilgungsfreien Jahren 

und Sollzinsbindung für die ersten 10 Jahre

F
 25 Jahre mit 0, 1, 2 oder 3 tilgungsfreien Jahren 

(nur in der Variante „KDM Flex“) und Sollzins-

bindung für die ersten 10 Jahre

F
 30 Jahre mit 0, 1, 2 oder 3 tilgungsfreien Jahren 

(nur in der Variante „KDM Flex“) und Sollzins-

bindung für die ersten 10 Jahre

3.4 Auszahlung

Das Darlehen wird zu 100 % ausgezahlt.

3.5 Sollzinssätze

3.5.1 Zinsverbilligung

Die Darlehen sind für die gesamte Laufzeit, maximal 

aber innerhalb der (ersten) 10-jährigen Sollzins-

bindungsfrist, im Zins verbilligt. 

KfW und L-Bank verbilligen die Darlehen für kleine 

und mittlere Unternehmen gemeinsam. Die KfW setzt 

dafür Mittel aus dem ERP-Sondervermögen ein. Die 

L-Bank verwendet eigene Mittel oder Mittel aus dem 

baden-württembergischen Staatshaushalt.

3.5.2 Sollzinsbindungsfrist

Die Darlehenszinsen werden für die jeweils gewählte 

Sollzinsbindung festgeschrieben. 

Ist bei der gewählten Laufzeitvariante die Darlehens-

laufzeit länger als die gewählte 10-jährige Sollzins-

bindungsfrist, unterbreitet die L-Bank der Hausbank 

rechtzeitig vor Ablauf einer Sollzinsbindungsfrist ein 

Prolongationsangebot auf Basis des dann gültigen 

Zinsniveaus.

Eine Erhöhung des Sollzinssatzes während der 

Sollzinsbindungsfrist ist bis zur Zinsobergrenze der 

Preisklasse nur dann zulässig, wenn die Hausbank die 

Voraussetzungen dafür bereits bei Abschluss des 

Darlehensvertrages mit dem Endkreditnehmer ver-

traglich geregelt hat.

Für den noch nicht abgerufenen Bruttodarlehens-

betrag wird eine Bereitstellungsprovision von 0,15 % 

pro Monat fällig, beginnend ein Jahr nachdem die 

L-Bank ihr Darlehensangebot erstellt hat („Datum der 

Darlehenszusage“).

3.5.3 Bereitstellungsprovision

3.5.4 Risikogerechtes Zinssystem

Da Kreditsicherheiten und Bonität der Kreditnehmer 

stark variieren, müssen die Sollzinssätze die Risiko-

kosten der Hausbank berücksichtigen. Im risikoge-

rechten Zinssystem gibt die L-Bank neun risikoab-

hängige Preisklassen A bis I vor. Sie entsprechen 

verschiedenen Kombinationen von wirtschaftlicher 

Leistungsfähigkeit (Bonität) des Unternehmens und 

Besicherung des Darlehens.

Die Hausbank stuft das Unternehmen in eine 

Bonitäts- und eine Besicherungsklasse ein und 

ermittelt daraus die zugehörige Preisklasse. Für jede 

Preisklasse legt die L-Bank eine Zinsobergrenze fest. 

Die Hausbank vereinbart mit dem Unternehmen 

innerhalb dieser Grenzen unter Berücksichtigung der 

individuellen Platzierung in den zugrundeliegenden 

Bonitäts- und Besicherungsklassen einen Angebots-

zinssatz. 

Die Preisklasse und der individuelle Angebotszinssatz 

innerhalb der Preisklasse werden bei Antragstellung 

festgelegt. Die Zinsobergrenze der Preisklasse und 
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der endgültige Sollzinssatz werden jeweils am Tag der 

Zusage durch die L-Bank festgelegt. Die Hausbank 

kann unter den in Ziffer 3.5.2 genannten Bedingungen 

den vereinbarten Sollzinssatz bis zur vorgegebenen 

Zinsobergrenze erhöhen. 

Ein Merkblatt mit detaillierten Informationen zum 

risikogerechten Zinssystem kann im Internet unter 

www.l-bank.de/rgzs heruntergeladen werden.

3.5.5 Konditionenübersicht

Die aktuellen Sollzinssätze und Tilgungszuschüsse 

(Klimaprämie) sind in der Konditionenübersicht „Wirt-

schaftsförderung“ im Internet unter www.l-bank.de/

konditionen ausgewiesen. In der Konditionenübersicht 

werden die Zinsobergrenzen für alle Preisklassen und 

alle Laufzeitvarianten ausgewiesen.

3.5.6 Zinstermine 

Die Sollzinsen sind vierteljährlich nachträglich zum 

Quartalsende fällig.

3.6 Tilgung

Die Tilgung erfolgt, gegebenenfalls nach Ablauf der 

tilgungsfreien Jahre, vierteljährlich nachträglich in 

gleich hohen Raten jeweils zum Quartalsende.

3.7 Vorzeitige Rückzahlung, Vorfälligkeitsentschädigung

Eine vorzeitige ganze oder teilweise außerplanmäßige 

Rückzahlung des ausstehenden Darlehensbetrages ist 

während der Zinsbindungsphase durch den Endkredit-

nehmer gegen Vorfälligkeitsentschädigung zulässig. 

Gesetzliche Kündigungsrechte bleiben davon unbe-

rührt. Ein gegebenenfalls nach § 488 Absatz 3 Satz 3 

BGB bestehendes Rückzahlungsrecht ist während der 

Sollzinsbindung ausdrücklich ausgeschlossen. 

Wird das Darlehen innerhalb des Zeitraums der ersten 

Sollzinsbindung vorzeitig zurückgezahlt, ist der Til-

gungszuschuss (Klimaprämie) anteilig zu erstatten.

3.8 Sicherheiten

Das Förderdarlehen ist banküblich zu besichern. 

Hausbank und Unternehmen vereinbaren die Besiche-

rung. 

Bei fehlenden Sicherheiten stehen verschiedene För-

dermöglichkeiten zur Verfügung (siehe Ziffer 5.).

3.9 Kombinationsmöglichkeiten

Die Kombination mit anderen Fördermitteln (zum 

Beispiel Kredite, Zulagen, Zuschüsse) ist in der Regel 

möglich, sofern die Summe der erhaltenen Förder-

mittel die förderfähigen Kosten nicht übersteigt und 

die zulässigen Beihilfeobergrenzen eingehalten sind. 

Dabei sind bei einer gleichzeitigen Bundesförderung 

auch für das Kombi-Darlehen Mittelstand die Rege-

lungen der Bundesförderung zu Kumulierungsverbot 

und Kombination mit anderen Förderprogrammen zu 

beachten.

Bei Kombi-Darlehen Mittelstand mit Tilgungszuschuss 

(Klimaprämie) ist die Kombination mit anderen Förder-

programmen, die Mittel des Landes Baden-Württem-

berg enthalten, ausgeschlossen, sofern mit den Pro-

grammen die gleichen förderfähigen Kosten finanziert 

werden sollen. Dazu gehört zum Beispiel die ELR-

Förderung.

Erhalten die mit einem Kombi-Darlehen Mittelstand zu 

beihilfefreien Konditionen geförderten Stromerzeu-

gungsanlagen eine Förderung nach dem Erneuerbare-

Energien-Gesetz oder dem Kraft-Wärme-Kopplungs-

gesetz oder eine vergleichbare staatliche Förderung, 

können sie nur mit Fördermitteln kombiniert werden, 

die keine Beihilfe im Sinne des EU-Beihilferechts 

enthalten.

Nicht möglich ist für in den Programmvarianten „KDM 

junge KMU' und „KDM etablierte KMU' geförderte 

Maßnahmen eine Kombination mit dem ERP-

Förderkredit KMU sowie dem ERP-Gründerkredit – 

StartGeld der KfW. Falls der Förderhöchstbetrag der 

L-Bank nicht ausreicht, können aber die darüber 

hinausgehenden Kosten mit dem ERP-Förderkredit 

KMU finanziert werden (insgesamt bis zum Höchst-

betrag des ERP-Förderkredits KMU für beide 

Darlehen).

4. Wie wird das Darlehen beantragt?

Das Kombi-Darlehen Mittelstand mit Klimaprämie 

kann zeitgleich mit der Bundesförderung beantragt 

werden. Für die Antragstellung bei der L-Bank muss 

noch keine Bewilligung der Bundesförderung vor-

liegen. Im Rahmen der Verwendungsnachweisprüfung 

bestätigt das Unternehmen aber den Erhalt einer 

Bundesförderung  gemäß den Fördervoraussetzungen 

in Ziffer 1.1.

Für Darlehen in der Flex-Variante ohne Bundes-

förderung kann das Kombi-Darlehen Mittelstand 

zusammen mit dem ELR-Zuschuss oder auch später 

nach Bewilligung des ELR-Zuschusses beantragt 

werden. Die Regelungen zum Vorhabenbeginn (siehe 

Ziffer 4.3) müssen auch dabei eingehalten werden.

4.1 Hausbankenverfahren

Das Unternehmen stellt den Förderantrag bei seiner 

Hausbank. Sie leitet den Antrag, gegebenenfalls über 

ihr Zentralinstitut, an die L-Bank weiter. Die Haus-

bank erhält von der L-Bank das Kombi-Darlehen 

Mittelstand, das die Hausbank in eigenem Namen und 

in eigenem Risiko an das Unternehmen auszahlt.

4.2 Antragsunterlagen

Der Förderantrag wird auf dem Antragsformular der 

L-Bank „Antrag für die Darlehensprogramme der 

gewerblichen und landwirtschaftlichen Förde-

rung“ (Vordruck WF_1001) gestellt. Viele Hausbanken 
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haben das Formular in ihre elektronischen Kredit-

bearbeitungssysteme integriert und erfassen und 

übermitteln die notwendigen Antragsdaten elektro-

nisch an die L-Bank. Die Unternehmen erhalten einen 

Ausdruck dieser Daten, der auch die notwendigen 

Erklärungen enthält, zur Unterschrift. Dieser Ausdruck 

verbleibt bei der Hausbank.

Förderrechtliche Anlagen zum Förderantrag

Bei Vorhaben mit Bundesförderung ist zusätzlich die 

„Technische Produktbeschreibung (TPB)“ beziehungs-

weise die „Bestätigung zum Antrag (BzA)“ der BEG-

Förderung oder die „Bestätigung zum Antrag (BzA)“ 

der KFN-Förderung beizulegen, sofern die Erstellung 

dieser Unterlagen bei der Bundesförderung vorge-

sehen ist. Die dort bestätigten förderfähigen Kosten 

sind Grundlage für die Berechnung des Tilgungs-

zuschusses (Klimaprämie). 

Bei Neubauvorhaben, bei denen von der KfW keine 

BEG-Zusage mehr erteilt wurde und auch keine BzA 

vorgelegt werden kann, sind vergleichbare Unterlagen 

des Energieeffizienzexperten vorzulegen.

Die Hausbank leitet die Unterlagen weiter an die 

L-Bank.

Beihilferechtliche Anlagen zum Förderantrag

Sofern die Förderung nicht zu beihilfefreien Konditio-

nen (siehe Ziffer 6) beantragt wird, muss das 

Unternehmen zusätzlich einreichen:

F
 De-minimis-Erklärung (Vordruck 1332), sofern als 

beihilferechtliche Grundlage die Allgemeine De-

minimis-Verordnung beantragt wird (siehe Ziffer 

6.2): Hier sind Angaben über die im laufenden 

Kalenderjahr sowie in den vorangegangenen zwei 

Kalenderjahren erhaltenen De-minimis-Beihilfen zu 

machen. Die Hausbank leitet die De-minimis-

Erklärung weiter an die L-Bank.

F
 Erklärung bei gebäudebezogenen Energieeffizienz-

maßnahmen nach Artikel 38a AGVO (Vordruck 

WF_1304), sofern als beihilferechtliche Grundlage 

der Artikel 38a AGVO beantragt wird (siehe Ziffer 

6.1.2): Hier sind Angaben zu den beihilfefähigen 

Kosten sowie zur Verbesserung der Gesamt-

energieeffizienz bei gebäudebezogenen Energie-

effizienzmaßnahmen zu machen. Die Hausbank 

leitet die Erklärung weiter an die L-Bank. Auf 

Anforderung der L-Bank muss der Antragsteller vor 

und nach Durchführung der Maßnahme weitere 

geeignete Unterlagen mit der Berechnung des 

jeweiligen Primärenergiebedarfs und den verwen-

deten Berechnungsverfahren vorlegen.

Unterlagen für den Antragsteller

Im Rahmen der Antragstellung übergibt die Hausbank 

dem Unternehmen auch die notwendigen Daten-

schutzinformationen gemäß Datenschutzgrundver- 

ordnung (DSGVO) sowie das Merkblatt Subventions-

erhebliche Tatsachen. 

Antragsvordrucke, Merkblätter und Datenschutzhi-

nweise liegen den Hausbanken vor oder können auch 

im Internet unter www.l-bank.de/kdm herunter-

geladen werden.

4.3 Rechtzeitige Antragstellung

Antragstellung bei der Hausbank

Der schriftliche Antrag muss vor Vorhabenbeginn bei 

der Hausbank gestellt werden. Dieser Antrag muss 

mindestens die folgenden Angaben enthalten: Name 

und Größe des Unternehmens, Beschreibung des 

Vorhabens mit Angabe des Beginns und des Ab-

schlusses, Standort des Vorhabens, die Kosten des 

Vorhabens, Art der Beihilfe (zum Beispiel Zuschuss, 

Kredit, Garantie, rückzahlbarer Vorschuss oder 

Kapitalzuführung) und Höhe der für das Vorhaben 

benötigten öffentlichen Finanzierung.

Der schriftliche Antrag bei der Hausbank kann 

zunächst als Beihilfeantrag auf dem Formular 

„Beihilfeantrag“ (Vordruck WF_1301) oder gleich als 

umfassender Förderantrag mit dem Formular „Antrag 

für die Darlehensprogramme der gewerblichen und 

landwirtschaftlichen Förderung“ (Vordruck WF_1001) 

beziehungsweise über das elektronische Antrags-

verfahren der Hausbank gestellt werden. Wird der 

Beihilfeantrag verwendet, muss zu einem späteren 

Zeitpunkt der Förderantrag mit seinen ergänzenden 

Angaben ausgefüllt werden.

Nach vollständiger und rechtzeitiger Antragstellung 

bei der Hausbank (Beihilfeantrag oder Förderantrag) 

kann das Unternehmen mit der Ausführung des 

(Investitions-)Vorhabens beginnen. Ein Vorhaben-

beginn vor der Zusage durch die L-Bank erfolgt in 

jedem Fall auf eigenes Risiko.

Antragstellung bei der L-Bank

Die Hausbank muss den Förderantrag spätestens bis 

Ende des dritten vollen Kalendermonats nach Vor-

habenbeginn an die L-Bank weitergeleitet haben. Der 

Beihilfeantrag verbleibt bei der Hausbank. Eine 

spätere Einreichung ist möglich, sofern das Vorhaben 

zu weniger als 50 % realisiert ist, wenn der Förder-

antrag bei der L-Bank eingeht.

Vorhabenbeginn

Unter Vorhabenbeginn ist der Beginn der Bauarbeiten 

für die Investition oder das Eingehen der ersten 

rechtsverbindlichen Verpflichtung zu verstehen, soweit 

sich diese auf das zu fördernde Vorhaben bezieht 

(zum Beispiel Abschluss von Kaufverträgen, Auftrags-

vergabe). Maßgebend ist hierfür der früheste dieser 

Zeitpunkte. Der Kauf von Grundstücken und Vorarbei-

ten wie die Einholung von Genehmigungen und die 

Erstellung vorläufiger Durchführbarkeitsstudien gelten 
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nicht als Vorhabenbeginn, es sei denn, gerade sie sind 

Zweck der Förderung. Bei einer Übernahme ist Vor-

habenbeginn der Zeitpunkt des Erwerbs der unmittel-

bar mit der erworbenen Betriebsstätte verbundenen 

Vermögenswerte.

4.4 Mittelabruf

Im Auftrag des Unternehmens ruft die Hausbank das 

Darlehen vollständig oder in Teilbeträgen bei der 

L-Bank ab. Der erste Abruf soll innerhalb von 12 Mo-

naten (Abruffrist) erfolgen, nachdem die L-Bank ihr 

Darlehensangebot erstellt hat („Datum der Dar-

lehenszusage“). Das Darlehen soll innerhalb von 

36 Monaten nach Erstellung des Darlehensangebotes 

vollständig abgerufen werden. Auf Antrag können 

diese Fristen verlängert werden. 

Nach Auszahlung durch die L-Bank leitet die Haus-

bank die Mittel weiter an das Unternehmen. Das 

Unternehmen muss die ausbezahlten Darlehens-

beträge innerhalb von 12 Monaten für das geförderte 

Vorhaben verwenden (Mitteleinsatzfrist). Wenn dies 

nicht möglich ist, müssen die Mittel an die L-Bank 

zurückgezahlt werden. Eine Auszahlung ist erst wieder 

möglich, wenn die Mittel fristgerecht eingesetzt wer-

den können.

4.5 Verwendungsnachweis

Das Unternehmen muss gegenüber seiner Hausbank 

in banküblicher Form nachweisen, dass es die aus-

bezahlten Darlehensbeträge gemäß den Bestim-

mungen des Darlehensvertrages verwendet hat. Dafür 

hat das Unternehmen 20 Monate Zeit, nachdem es 

das Darlehen vollständig abgerufen oder auf die 

Auszahlung eines Restbetrags verzichtet hat. 

Die Hausbank prüft die Nachweise und dokumentiert 

das Ergebnis ihrer Prüfung auf dem L-Bank-Formular 

„Verwendungsnachweis für Darlehen der gewerblichen 

Wirtschaftsförderung“.

Bei Darlehen ohne Tilgungszuschuss (Klimaprämie) 

kann das Formular bei der Hausbank verbleiben. Die 

Hausbank muss die L-Bank jedoch über subventions-

relevante Änderungen (zum Beispiel Kostenunter-

schreitung oder Einsatz weiterer Fördermittel) infor-

mieren. 

Bei Darlehen mit Tilgungszuschuss (Klimaprämie) ist 

das Formular von Unternehmen und Hausbank unter-

schrieben bei der L-Bank einzureichen. Zudem ist bei 

einem Vorhaben mit Bundesförderung die Bestätigung 

nach Durchführung (BnD), die beim BAFA beziehungs-

weise der KfW eingereicht und von ihnen erfolgreich 

geprüft wurde (BEG-Förderung) oder die bei der KfW 

eingereicht wurde (KFN-Förderung) der L-Bank vorzu-

legen. Mit der BnD wird bestätigt, dass das vertrag-

lich vereinbarte energetische Niveau erreicht werden 

konnte.

Bei Vorhaben, bei denen keine BEG-Förderung von 

KfW oder BAFA zugesagt werden konnte und das 

förderfähige Vorhaben gemäß Ziffer 1.1 aufgrund der 

Bestätigung zum Antrag (BzA) erfolgt ist, ist bei der 

Verwendungsnachweisprüfung neben dem von der 

Hausbank geprüften Verwendungsnachweis eine 

Bestätigung nach Durchführung des Energieeffizienz-

experten einzureichen. Eine Bestätigung der KfW 

beziehungsweise des BAFA ist nicht erforderlich. 

Bei der abschließenden Prüfung des Verwendungs-

nachweises setzt die L-Bank die genaue Höhe des 

Tilgungszuschusses (Klimaprämie) fest. Die Gutschrift 

des Tilgungszuschusses (Klimaprämie) erfolgt zum 

übernächsten Quartalsende. 

4.6 Erneute Antragstellung nach Verzicht

Ein Verzicht auf das Darlehen der L-Bank ist möglich, 

solange die L-Bank das Darlehen noch nicht an die 

Hausbank ausgezahlt hat. Frühestens sechs Monate 

nach Eingang der Verzichtserklärung bei der L-Bank 

kann ein neuer Antrag für das gleiche Vorhaben 

gestellt werden. Für dieses Darlehen sind die zum 

Zeitpunkt der neuen Darlehenszusage geltenden 

Programmbedingungen einschließlich der Regelungen 

zum Vorhabenbeginn maßgeblich. 

Eine Antragstellung ohne Sperrfrist ist möglich, wenn 

das Vorhaben neu oder in wesentlichen Teilen verän-

dert ist.

5. Risikoübernahmen

Falls das Unternehmen oder die Inhaber/Gesellschaf-

ter nicht über ausreichende Kreditsicherheiten verfü-

gen, kann die Hausbank eine Bürgschaft bei der 

Bürgschaftsbank Baden-Württemberg oder bei der 

L-Bank beantragen. Die Bürgschaftsbank ist für 

Bürgschaftsbeträge bis 2 Millionen Euro zuständig, 

die L-Bank für Beträge über 2 bis 15 Millionen Euro. 

Sie bieten unterschiedliche Bürgschaftsvarianten an.

5.1 Kombi-Bürgschaft 50

Für das Kombi-Darlehen Mittelstand bieten Bürg-

schaftsbank und L-Bank Kombi-Bürgschaften 50 an. 

Kombi-Bürgschaften sind standardisierte Ausfall-

bürgschaften speziell für Förderdarlehen der L-Bank. 

Sie werden in einem vereinfachten Verfahren bean-

tragt und zu besonderen Konditionen zugesagt. Ver-

bürgt werden 50 % des Förderdarlehens. Die laufende 

Bürgschaftsprovision richtet sich nach der Preisklasse 

des risikogerechten Zinssystems, die für das verbürgte 

Förderdarlehen beantragt wird. Dabei kann die Kom-

bi-Bürgschaft 50 bei der Ermittlung der Besiche-

rungsklasse als werthaltige Sicherheit berücksichtigt 

werden.
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5.2 Allgemeine Bürgschaften der L-Bank / Standard-

programm der Bürgschaftsbank

Außerhalb der Kombi-Bürgschaften 50 übernimmt die 

Bürgschaftsbank in ihrem Standardprogramm bis zu 

einem Bürgschaftsbetrag von 2 Millionen Euro auch 

höhere Risikoanteile (bis zu 80 %). Die L-Bank 

übernimmt bei höheren Bürgschaftsbeträgen in der 

Regel 50 % des Risikos.

5.3 Ansprechpartner für Risikoübernahmen

Weitere Informationen erhalten Sie bei der Bürg-

schaftsbank unter der Telefonnummer 0711 1645-6 

oder unter bw.ermoeglicher.de beziehungsweise bei 

der L-Bank, Bereich Unternehmensfinanzierung 

(Telefon 0711 122-2999) oder unter www.l-bank.de/

bürgschaft.

6. EU-Beihilferecht

Kombi-Darlehen Mittelstand mit Klimaprämie können 

Beihilfen im Sinne von Artikel 107 Absatz 1 des Ver-

trages über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

(AEUV) darstellen. 

Die Beihilfe kann aufgrund der verbilligten Sollzinsen 

und/oder aufgrund des Tilgungszuschusses entste-

hen. Ob der aktuelle Sollzinssatz des Darlehens eine 

Beihilfe beinhaltet, hängt vom allgemeinen Zinsniveau 

ab. Dies kann über den EU-Beihilfewertrechner unter 

www.l-bank.de/eu-beihilfewertrechner festgestellt 

werden. Der Tilgungszuschuss (Klimaprämie) stellt 

immer in voller Höhe eine Beihilfe dar. 

Für beihilfefreie Darlehen gelten die folgenden Rege-

lungen nicht. Die Zinssätze bei beihilfefreien Darlehen 

liegen über dem Referenzzinssatz gemäß Mitteilung 

der Kommission über die Änderung der Methode zur 

Festsetzung der Referenz- und Abzinsungssätze (ABl. 

C 14 vom 19. Januar 2008, S. 6 (Referenzzinsmittei-

lung)).

Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) 

(Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission 

vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbar-

keit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem 

Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 

108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Euro-

päischen Union (ABl. L 187 vom 26.6.2014, S. 1), 

in der Fassung der Verordnung (EU) 2023/1315 der 

Kommission vom 23. Juni 2023 (ABl. L 167 vom 

30.6.2023, S. 1)),

Beihilferechtliche Grundlagen für dieses Programm 

sind

F
 

F
 Allgemeine De-minimis-Verordnung (Verordnung 

(EU) 2023/2831 der Kommission vom 13. Dezem-

ber  2023 über die Anwendung der Artikel 107 und 

108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Euro-

päischen Union auf De-minimis-Beihilfen (ABl. L 

2831 vom 15.12.2023, S. 1).

Diese Verordnungen verpflichten L-Bank und Antrag-

stellende zur Einhaltung spezifischer beihilferecht-

licher Vorgaben (insbesondere siehe Ziffer 6.1. bis 

6.3).  

Von der Förderung ausgeschlossen sind Unternehmen 

beziehungsweise Sektoren in den Fällen des Artikels 1 

Absätze 2, 3 und 5 AGVO beziehungsweise in den 

Fällen des Artikels 1 Absatz 1 Allgemeine De-

minimis-Verordnung.

Von der Förderung ausgeschlossen sind insbesondere 

Unternehmen, die in der Primärproduktion landwirt-

schaftlicher Erzeugnisse oder in der Primärproduktion 

von Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen tätig sind, 

beziehungsweise Investitionen im Zusammenhang mit 

der landwirtschaftlichen Primärproduktion oder im 

Zusammenhang mit der Fischerei und Aquakultur. 

Eine Förderung ist jedoch möglich, sofern die Unter-

nehmen in Ausübung einer wirtschaftlichen (gewerb-

lichen) Tätigkeit handeln beziehungsweise die Inves-

tition zur Ausübung einer wirtschaftlichen (gewerbli-

chen) Tätigkeit eingesetzt wird. Es ist durch geeignete 

Mittel wie die Trennung der Tätigkeiten oder die 

Unterscheidung der Kosten sicherzustellen, dass die 

gewährten Beihilfen nicht den Tätigkeiten in den 

ausgeschlossenen Bereichen zugutekommen.

Einem Unternehmen, das einer Rückforderungs-

anordnung aufgrund eines früheren Beschlusses der 

Kommission zur Feststellung der Unzulässigkeit einer 

von demselben Mitgliedstaat gewährten Beihilfe und 

ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt nicht 

nachgekommen ist, darf keine Beihilfe aus diesem 

Darlehensprogramm gewährt werden.

6.1 AGVO

6.1.1 KMU-Beihilfen gemäß Artikel 17 AGVO

Für den Neubau einer Betriebsimmobilie sowie gege-

benenfalls für die energetische Sanierung zum 

Effizienzgebäude gewährt die L-Bank Beihilfen auf 

der Grundlage der Artikel 1 bis 12 und Artikel 17 der 

Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO).

Förderfähig sind die Kosten einer Investition von klei-

nen und mittleren Unternehmen (KMU) in materielle 

und immaterielle Vermögenswerte einschließlich ein-

maliger nicht amortisierbarer Kosten, die direkt mit der 

Investition und ihrer Erstinstallation verbunden sind, 

zur Errichtung einer neuen Betriebsstätte, zum 

Ausbau einer bestehenden Betriebsstätte, zur Diversi-

fizierung der Produktion einer Betriebsstätte durch 

vorher dort nicht hergestellte Produkte oder vorher 

dort nicht erbrachte Dienstleistungen oder zu einer 

grundlegenden Änderung des gesamten Prozesses zur 

Herstellung der Produkte oder Erbringung der Dienst-

leistungen, die von der Investition in die Betriebsstätte 

betroffen sind.
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Im Rahmen von Betriebsübernahmen ist der Erwerb 

von Vermögenswerten einer Betriebsstätte förder-

fähig, die geschlossen wurde oder ohne diesen Erwerb 

geschlossen worden wäre. Werden lediglich Unter-

nehmensanteile erworben, so gilt dies nicht als 

Investition. Das Rechtsgeschäft muss zu Markt-

bedingungen erfolgen. Grundsätzlich werden nur die 

Kosten für den Erwerb der Vermögenswerte von 

Dritten, die nicht mit dem Käufer in Verbindung 

stehen, berücksichtigt. 

Bei der Übernahme eines kleinen Unternehmens durch 

Familienmitglieder der ursprünglichen Eigentümer 

oder durch einen oder mehrere Beschäftigte entfällt 

jedoch die Voraussetzung, dass die Vermögenswerte 

von Dritten, die in keiner Beziehung zum Käufer 

stehen, erworben werden müssen.  

Eine Ersatzinvestition stellt somit keine Investition im 

obigen Sinne dar. 

Immaterielle Vermögenswerte müssen alle folgenden 

Voraussetzungen erfüllen:

a) Sie dürfen nur in der Betriebsstätte genutzt 

werden, die die Beihilfe erhält;

b) sie sind abschreibungsfähig;

c) sie müssen von Dritten, die in keiner Beziehung 

zum Käufer stehen, zu Marktbedingungen erworben 

werden;

d) sie müssen mindestens drei Jahre auf der Aktiv-

seite des Unternehmens, das die Beihilfe erhält, 

bilanziert werden.

Immobilieninvestitionen zur Fremdvermietung sind 

nach Artikel 17 AGVO nicht förderfähig.

6.1.2 Energieeffizienzbeihilfen gemäß Artikel 38a AGVO

Für geeignete Investitionsmaßnahmen (auch zur 

Fremdvermietung) gewährt die L-Bank auf der Grund-

lage von Artikel 1 bis 12 und 38a der Allgemeinen 

Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) Investitions-

beihilfen, durch die Unternehmen in die Lage versetzt 

werden, die Energieeffizienz anhand gebäudebezoge-

ner Maßnahmen zu verbessern. 

Beihilfefähig sind die gesamten Investitionskosten, 

nicht beihilfefähig sind jedoch die Kosten, die nicht 

direkt mit der Verbesserung der Energieeffizienz 

zusammenhängen.  

Die Beihilfe muss – gemessen am Primärenergie-

bedarf – zur folgenden Verbesserung der Gesamt-

energieeffizienz des Gebäudes führen:

a) im Falle der Renovierung bestehender Gebäude zu 

einer Verbesserung um mindestens 20 % gegen-

über dem Stand vor der Investition oder

b) im Falle von Renovierungsmaßnahmen, die die 

Installation oder den Austausch nur einer Art von 

Gebäudekomponente im Sinne des Artikels 2 Num-

mer 9 der Richtlinie 2010/31/EU betreffen, zu 

einer Verbesserung um mindestens 10 % gegen-

über dem Stand vor der Investition, oder

c) im Falle neuer Gebäude zu einer Verbesserung um 

mindestens 10 % gegenüber dem Schwellenwert 

für die in nationalen Maßnahmen nach § 10 

Gebäudeenergiegesetz (GEG) zur Umsetzung der 

Richtlinie 2010/31/EU festgelegten Anforderungen 

an Niedrigstenergiegebäude.

Der anfängliche Primärenergiebedarf und die ges-

chätzte Verbesserung werden unter Bezug auf einen 

Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz nach Artikel 

2 Nummer 12 der Richtlinie 2010/31/EU (Energie-

bedarfsausweis gemäß §§ 79 ff. GEG) ermittelt. 

Beihilfen können auch für die Verbesserung der Ener-

gieeffizienz der Heiz- oder Kühlanlagen im Gebäude 

gewährt werden.

Für Investitionen, die sicherstellen sollen, dass an-

genommene und in Kraft getretene Unionsnormen 

eingehalten werden, werden keine Beihilfen nach 

Artikel 38a AGVO gewährt. Für Investitionen, die 

sicherstellen sollen, dass angenommene, aber noch 

nicht in Kraft getretene Unionsnormen eingehalten 

werden, können Beihilfen nach Artikel 38a AGVO 

gewährt werden. Handelt es sich bei den ein-

schlägigen Unionsnormen um Mindestnormen für die 

Gesamtenergieeffizienz, so muss die Beihilfe gewährt 

werden, bevor die betreffenden Normen für das 

betreffende Unternehmen verbindlich werden. In 

diesem Fall muss der Beihilfeempfänger einen 

detaillierten Renovierungs- und Zeitplan vorlegen, aus 

dem hervorgeht, dass die geförderte Renovierung 

mindestens die Einhaltung der Mindestnormen für die 

Gesamtenergieeffizienz gewährleistet. Handelt es sich 

bei den einschlägigen Unionsnormen nicht um Min-

destnormen für die Gesamtenergieeffizienz, so muss 

die Investition spätestens 18 Monate vor Inkrafttreten 

der Unionsnorm durchgeführt und abgeschlossen 

werden.

Artikel 38a AGVO gilt weder für Beihilfen für Kraft-

Wärme-Kopplung noch für Beihilfen für Fernwärme 

und/oder Fernkälte. 

Beihilfen für die Installation von mit fossilen Brenn-

stoffen einschließlich Erdgas betriebenen Energie-

anlagen sind nicht nach Artikel 38a AGVO von der 

Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV frei-

gestellt.

6.1.3 Beihilfeintensität, Kumulierung und sonstige Vorga-

ben für AGVO-Beihilfen

Da die BEG- und die KFN-Förderung beihilfefrei sind, 

sind diese bei den beihilferechtlichen Kumulierungs-

regelungen für das Kombi-Darlehen Mittelstand nicht 

zu berücksichtigen.
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Bei Beihilfen gemäß Artikel 17 und Artikel 38a AGVO 

sind die Regelungen zur Berechnung von Beihilfe-

intensität (Artikel 7 AGVO) und Kumulierung (Artikel 8 

AGVO) einzuhalten, insbesondere:

F
 Für die Berechnung der Beihilfeintensität und der 

beihilfefähigen Kosten werden die Beträge vor 

Abzug von Steuern und sonstigen Abgaben heran-

gezogen. Auf die beihilfefähigen Kosten oder Aus-

gaben erhobene, erstattungsfähige Mehrwertsteuer 

wird jedoch bei der Ermittlung der Beihilfeintensität 

und der beihilfefähigen Kosten nicht berücksichtigt. 

Die beihilfefähigen Kosten sind durch schriftliche 

Unterlagen zu belegen, die klar, spezifisch und 

aktuell sein müssen.

F
 Für Investitionsbeihilfen an KMUs gemäß Artikel 17 

AGVO beträgt die Beihilfeintensität maximal 20 % 

der beihilfefähigen Kosten bei kleinen Unter-

nehmen, sowie 10 % der beihilfefähigen Kosten bei 

mittleren Unternehmen. Die maximal zulässige 

Beihilfeobergrenze beträgt pro Unternehmen (KMU) 

und Investitionsvorhaben 8,25 Millionen Euro

F
 Für Beihilfen für gebäudebezogene Energieeffizien-

effizienzmaßnahmen gemäß Artikel 38a AGVO 

beträgt die Beihilfeintensität maximal 30 %: in 

Fällen, in denen die Investition die Installation oder 

den Austausch nur einer Art von Gebäudekompo-

nente im Sinne des Artikels 2 Nummer 9 der Richt-

linie 2010/31/EU betrifft, höchstens 25 %. In 

Fällen, in denen Beihilfen für in Gebäude getätigte 

Investitionen, die der Erfüllung von als Unions-

normen geltenden Mindestanforderungen an die 

Gesamtenergieeffizienz dienen, weniger als 18 Mo-

nate vor Inkrafttreten der Unionsnormen gewährt 

werden, darf die Beihilfeintensität höchstens 15 % 

der beihilfefähigen Kosten betragen, wenn die 

Investition die Installation oder den Austausch nur 

einer Art von Gebäudekomponente im Sinne des 

Artikels 2 Nummer 9 der Richtlinie 2010/31/EU 

betrifft, und in allen anderen Fällen höchstens 

20 % der beihilfefähigen Kosten. Bei kleinen Unter-

nehmen kann die Beihilfeintensität um 20 Prozent-

punkte, bei mittleren Unternehmen um 10 Prozent-

punkte erhöht werden. Bei Beihilfen zur Verbesse-

rung der Energieeffizienz bestehender Gebäude 

kann die Beihilfeintensität um 15 Prozentpunkte 

erhöht werden, wenn die Beihilfe – gemessen am 

Primärenergiebedarf – zu einer Verbesserung der 

Gesamtenergieeffizienz des Gebäudes um mindes-

tens 40 % gegenüber dem Stand vor der Investition 

führt. Diese Erhöhung der Beihilfeintensität ist 

nicht zulässig, wenn die Investition die Gesamt-

energieeffizienz des Gebäudes nicht über das 

Niveau hinaus verbessert, das durch als Unions-

normen geltende Mindestanforderungen an die 

Gesamtenergieeffizienz vorgeschrieben wird und 

diese Normen weniger als 18 Monate nach Durch-

führung und Abschluss der Investition in Kraft 

treten werden.  Der Nennwert des Kredits darf 

höchstens 30 Millionen Euro pro Unternehmen und 

Vorhaben betragen.

F
 Für die Verbesserung der Energieeffizienz eines 

Gebäudes gewährte Beihilfen können mit Beihilfen 

für eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen 

kombiniert werden:

a) Installation von am Standort des Gebäudes 

befindlichen integrierten Anlagen zur Erzeugung 

von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren 

Energiequellen wie Photovoltaikmodulen oder 

Wärmepumpen;

b) Installation von Ausrüstung zur Speicherung der 

Energie, die von den am Standort des Gebäudes 

befindlichen Anlagen zur Erzeugung erneuer-

barer Energie erzeugt wird. Die Speicheraus-

rüstung muss mindestens 75 % ihrer jährlichen 

Energie aus einer direkt angeschlossenen 

Anlage zur Erzeugung erneuerbarer Energie 

beziehen;

c) Anbindung an ein energieeffizientes Fernwärme- 

und/oder Fernkältesystem und dazugehörige 

Ausrüstung;

d) Bau und Installation von Ladeinfrastruktur für 

die Gebäudenutzer und von damit zusammen-

hängender Infrastruktur wie Rohrleitungen, wenn 

sich die Parkplätze im oder am Gebäude 

befinden;

e) Installation von Ausrüstung für die Digitalisie-

rung des Gebäudes, insbesondere zur Steige-

rung seiner Intelligenzfähigkeit, einschließlich 

passiver gebäudeinterner Verkabelung oder 

strukturierter Verkabelung für Datennetze und 

des zugehörigen Teils der Breitbandinfrastruktur 

auf der Liegenschaft, zu der das Gebäude 

gehört, jedoch mit Ausnahme der für Datennetze 

bestimmten Verkabelung außerhalb der Liegen-

schaft;

f) Investitionen in Gründächer und Ausrüstung für 

die Sammlung und Nutzung von Regenwasser.

Bei solchen kombinierten Arbeiten im Sinne der 

Buchstaben a bis f sind die gesamten Investitions-

kosten für die verschiedenen Anlagen und Aus-

rüstungen beihilfefähig. Nicht direkt mit der Ver-

besserung der Gesamtenergieeffizienz oder der 

Umweltbilanz in Zusammenhang stehende Kosten 

sind nicht beihilfefähig.

F
 Nach diesem Darlehensprogramm gewährte Förde-

rungen können mit anderen staatlichen Beihilfen 

kumuliert werden, sofern diese Maßnahmen unter-

schiedliche bestimmbare beihilfefähige Kosten 

betreffen, sowie mit anderen staatlichen Beihilfen 
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für dieselben, sich teilweise oder vollständig über-

schneidenden beihilfefähigen Kosten, sofern da-

durch die höchste nach der AGVO für diese Beihil-

fen geltende Beihilfeintensität beziehungsweise der 

höchste nach der AGVO für diese Beihilfen gelten-

de Beihilfebetrag nicht überschritten wird.

Es wird darauf hingewiesen, dass Informationen über 

jede Einzelbeihilfe von über 100.000 Euro in der Regel 

binnen sechs Monaten nach dem Tag der Gewährung 

der Beihilfe in der Beihilfentransparenzdatenbank der 

Europäischen Kommission oder auf einer umfassen-

den nationalen oder regionalen Beihilfe-Website ver-

öffentlicht werden.

6.1.4 Definition eines Unternehmens in Schwierigkeiten

Die Programmbestimmungen sehen vor, dass Unter-

nehmen in Schwierigkeiten von der Förderung aus-

geschlossen sind. Ein „Unternehmen in Schwierig-

keiten“ gemäß Artikel 2 Nummer 18 AGVO ist ein 

Unternehmen, auf das mindestens einer der folgenden 

Umstände zutrifft:

a) Im Falle von Gesellschaften mit beschränkter Haf-

tung (ausgenommen KMU, die noch keine drei 

Jahre bestehen): Mehr als die Hälfte des gezeich-

neten Kapitals ist infolge aufgelaufener Verluste 

verlorengegangen. Dies ist der Fall, wenn sich nach 

Abzug der aufgelaufenen Verluste von den Rück-

lagen (und allen sonstigen Elementen, die im All-

gemeinen den Eigenmitteln des Unternehmens 

zugerechnet werden) ein negativer kumulativer 

Betrag ergibt, der mehr als der Hälfte des ge-

zeichneten Kapitals entspricht. 

b) Im Falle von Gesellschaften, bei denen zumindest 

einige Gesellschafter unbeschränkt für die Schul-

den der Gesellschaft haften (ausgenommen KMU, 

die noch keine drei Jahre bestehen): Mehr als die 

Hälfte der in den Geschäftsbüchern ausgewiesenen 

Eigenmittel ist infolge aufgelaufener Verluste ver-

lorengegangen.

c) Das Unternehmen ist Gegenstand eines Insolvenz-

verfahrens oder erfüllt die Voraussetzungen für die 

Eröffnung eines Insolvenzverfahrens auf Antrag 

seiner Gläubiger.

d) Das Unternehmen hat eine Rettungsbeihilfe erhal-

ten und der Kredit wurde noch nicht zurückgezahlt 

oder die Garantie ist noch nicht erloschen bezie-

hungsweise das Unternehmen hat eine Umstruk-

turierungsbeihilfe erhalten und unterliegt immer 

noch einem Umstrukturierungsplan.

e) Bei einem Unternehmen, das kein KMU ist, lag in 

den vergangenen beiden Jahren der buchwert-

basierte Verschuldungsgrad über 7,5 und das Ver-

hältnis des EBITDA zu den Zinsaufwendungen 

unter 1,0. 

Für Maßnahmen zur energetischen Sanierung eines 

Effizienzgebäudes oder für Einzelmaßnahmen zur 

energetischen Sanierung gewährt die L-Bank die 

Beihilfen in der Regel unter den Voraussetzungen der 

Allgemeinen De-minimis-Verordnung. 

Auch reine Ersatzinvestitionen, Immobilieninvestitio-

nen zur Fremdvermietung sowie Vorhaben von grö-

ßeren Unternehmen, die das KMU-Kriterium nicht 

erfüllen, vergibt die L-Bank unter dieser Verordnung.

6.2 Allgemeine De-minimis-Beihilfen

Für die Berechnung der Beihilfeobergrenzen wer-

den die Beträge vor Abzug von Steuern und sonsti-

gen Abgaben herangezogen.

Zulässige Beihilfeobergrenzen und Kumulierung

F
 

F
 Der Gesamtbetrag der einem einzigen Unterneh-

men in Deutschland gewährten Allgemeinen De-

minimis-Beihilfen, der sich auch aus einer Kumu-

lierung mehrerer Bewilligungen ergeben kann, darf 

in einem Zeitraum von drei Jahren 300.000 Euro 

nicht übersteigen. Sofern ein einziges Unternehmen 

De-minimis-Beihilfen nach verschiedenen De-mini-

mis-Verordnungen erhält, müssen diese zusammen 

betrachtet und addiert werden.

F
 Zudem müssen De-minimis-Beihilfen mit anderen 

Beihilfen, die keine De-minimis-Beihilfen darstellen 

anrechnend kumuliert werden, falls es sich um 

dieselben förderfähigen Aufwendungen handelt. 

Dabei dürfen De-minimis-Beihilfen gemeinsam mit 

den anderen Beihilfen (zum Beispiel KMU-Beihilfen 

auf der Grundlage des Artikels 17 der Allgemeinen 

Gruppenfreistellungsverordnung) die in einer Kom-

missionsvorschrift genannte Höchstintensität (zum 

Beispiel 20 % für kleine Unternehmen und 10 % für 

mittlere Unternehmen) nicht überschreiten.

Bei Antragstellung muss der Antragsteller eine De-

minimis-Erklärung (Vordruck 1332) einreichen. Hier 

sind Angaben über die in den vergangenen drei Jahren 

erhaltenen De-minimis-Beihilfen zu machen. 

Weitere Informationen, insbesondere zum relevanten 

Unternehmensbegriff „ein einziges Unternehmen“ 

sowie zu Beihilfeobergrenzen und Kumulierung von 

De-minimis-Beihilfen nach verschiedenen De-

minimis-Verordnungen, enthält das „Informationsblatt 

De-minimis-Regel“. Es kann im Internet unter 

www.l-bank.de/kdm heruntergeladen werden.

Für die Kombi-Darlehen Mittelstand der L-Bank 

gelten auch die Allgemeinen Bedingungen der KfW für 

die Vergabe von ERP-Mitteln, die in diesem 

Programmmerkblatt sowie in den Allgemeinen 

Bestimmungen I und II und dem Darlehensangebot 

(„Darlehenszusage“) der L-Bank verankert sind.

7. Hinweis ERP-Vergabebedingungen
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8. Hinweis zu Allgemeinen Bestimmungen II

Die Allgemeinen Bestimmungen II (für das Rechtsver-

hältnis zwischen dem ausreichenden Finanzierungs-

institut (Hausbank) und Endkreditnehmer) sind zu 

beachten, insbesondere die Sonderbestimmungen in 

den Ziffern 14 (nur in den Programmvarianten „KDM 

junge KMU“ und „KDM etablierte KMU“) und 15.  

Soweit die Allgemeinen Bestimmungen II Regelungen 

enthalten, die den Regelungen des Programmmerk-

blatts widersprechen, gehen die Regelungen des 

Programmmerkblatts den Regelungen der Allgemei-

nen Bestimmungen II vor.

Die Laufzeit dieses Darlehensprogramms ist, vor-

behaltlich einer vorherigen Außerkraftsetzung, bis zum 

Zeitpunkt des Auslaufens der Allgemeinen Gruppen-

freistellungsverordnung (AGVO) zuzüglich einer An-

passungsperiode von sechs Monaten, mithin bis zum 

30.06.2027, befristet.

9. Geltungsdauer

L-Bank 
Bereich Wirtschaftsförderung 
Börsenplatz 1 
70174 Stuttgart

Telefon-Hotline +49 711 122-2345 
E-Mail: wirtschaftsfoerderung@l-bank.de 
Internet: www.l-bank.de

Beratungszentrum Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag 8.30 – 16.00 Uhr 
Börsenplatz 1, 70174 Stuttgart


